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Informationen für Besitzer von Liftnotrufsystemen: 

 

Die Swisscom plant bis Ende 2017 alle Dienste wie Sprachtelefonie, TV oder Daten einheitlich auf die IP-
Technologie (IP = Internetprotokoll) zu überführen und analoge Anschlüsse per 31. Dezember 2017 abzu-
schalten.  

 

Wegen der Umstellung auf IP müssen nicht nur Telefone umgerüstet werden, sondern auch Lifttelefone, 
Alarmanlagen oder Haustechniksysteme. Als Immobilienverwaltung oder Hauseigentümer sollten Sie deshalb 
frühzeitig den möglichen Handlungsbedarf klären.  

 

Für Hauseigentümer ist wichtig zu wissen, dass die Grundversorgungskonzession erst per 31. Dezember 
2017 endet und die Swisscom bis dahin noch analoge und ISDN-Schnittstellen bereitstellen muss, um eine 
geordnete Umstellung zu gewährleisten. Warten Sie jedoch nicht bis zum letzten Moment für die Umrüstung, 
denn die Kapazitäten der Liftindustrie und der Telefonspezialisten sind begrenzt. 

 

Die Aufzugsverordnung (Anhang I, Ziffer 4.9) sowie die Norm EN 81-28 (Ziffer 4.1.3) verlangen, dass Kabi-
nennotrufsysteme bei Stromausfall noch während 1 Stunde funktionstüchtig bleiben und überwacht sein müs-
sen. Die Kabinennotrufsysteme mit analoger Telefonleitung waren bisher bei Stromausfall über das Festnetz 
notstromversorgt. Mit der Umstellung auf IP funktioniert das Kabinennotrufsystem bei Stromausfall ohne spe-
zielle Ersatzmassnahmen nicht mehr. Die Installation eines Signalumwandlers von analog auf IP reicht nicht 
und es sind weitere Massnahmen nötig. 

 

Als Eigentümer müssen Sie – und nicht die Swisscom – für die Umstellungskosten der Gebäudeinfrastruktur 
aufkommen. Nur eine gründliche Abklärung Ihrer (künftigen) Bedürfnisse und der vorhandenen technischen 
Ausrüstung führt zur passenden neuen Lösung. 

 

Erstellen Sie deshalb zuerst ein Inventar aller Anlagen, die über das herkömmliche Festnetz kommunizieren 
(Lifttelefone, Alarmsysteme, Haustechnikanlagen etc.). Für eine gesamtheitliche Lösung kontaktieren Sie 
Ihren Telekomspezialisten.   

 

Besteht nur Handlungsbedarf für das Kabinennotrufsystem Ihres Aufzugs, ist eine Umrüstung auf Mobilfunk 
sinnvoll. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihr Wartungsunternehmen. Voraussetzung für eine Mobilfunklö-
sung ist eine genügende Netzabdeckung in Ihrer Liegenschaft. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Tele-
kommunikationsanbieter. 

 

Weitere Informationen über die verschiedenen Technologien finden Sie im Leitfaden "All IP Migration" des 
asut, den Sie unter www.asut.ch Publikationen/Praxisleitfaden gegen Angabe von wenigen Kontaktdaten 
kostenlos herunterladen können. 
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